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	Zweite Verordnung zur Änderung der Obst-Gemüse-Erzeugerorganisationendurchführungsverordnung 
	Die Obst-Gemüse-Erzeugerorganisationendurchführungsverordnung vom 22. Juli 2022 (BGBl. I S. 1197), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 7) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
	1. In § 1 Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Erzeugerorganisationen,“ die Wörter „der anerkannten Vereinigungen von Erzeugerorganisationen, der Branchenverbände,“ eingefügt. 
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	11. In § 24 Absatz 1 werden die Wörter „anerkannte Erzeugerorganisation, ihre Mitglieder, Tochtergesellschaften von anerkannten Erzeugerorganisationen und diejenigen, die von der anerkannten Erzeugerorganisation“ durch die Wörter „Erzeugerorganisation, einschließlich ihrer Mitglieder, eine Vereinigung von Erzeugerorganisationen, Tochtergesellschaften von Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen und diejenigen, die von der Erzeugerorganisation oder Vereinigung von Erzeugorganisationen“ ersetzt. 
	12. In § 25 Absatz 1, 2 und 4 werden jeweils nach dem Wort „Erzeugerorganisation“ die Wörter „oder anerkannte Vereinigung von Erzeugerorganisationen“ eingefügt. 
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